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RS OGH 1952/12/30 2Ob938/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.12.1952

Norm

EO §17

Rechtssatz

Ist das Gericht, das die einstweilige Verfügung bewilligt hat, nicht auch Exekutionsgericht, ist es lediglich zur

Bewilligung der Exekution auf Grund der einstweiligen Verfügung berufen und hat um den Vollzug das

Exekutionsgericht zu ersuchen.
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